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I N F O R M A T I O N  Z U R  N O - S H O W - G E B Ü H R  B E I  N I C H T  W A H R G E N O M M E N E N  T E R M I N E N  

Liebe Patientinnen und Patienten, 

um unseren Praxisablauf effizient zu gestalten und allen Patientinnen und Patienten zeitnah Termine anbieten zu 

können, ist es wichtig, dass vereinbarte Termine zuverlässig wahrgenommen oder rechtzeitig abgesagt werden.  

Leider kommt es immer wieder vor, dass Termine nicht wahrgenommen werden, ohne vorherige Absage.                                               

Dies führt zu Zeitverlust und Kosten, da die für Sie reservierte Zeit in der Regel kurzfristig nicht an andere 

Patientinnen und Patienten vergeben werden kann.  

Was bedeutet das für Sie? 

Wenn Sie einen Termin nicht einhalten können, bitten wir Sie, mindestens 24 Stunden vorher abzusagen – 

telefonisch oder per E-Mail. So ermöglichen Sie uns, den Termin neu zu vergeben und Wartezeiten für andere zu 

verkürzen. 

Unsere zukünftige Regelung bei unentschuldigtem Nichterscheinen (No-Show): 

Wenn Sie nicht zum vereinbarten Termin erscheinen und keine rechtzeitige Absage erfolgt, behalten wir uns vor, 

eine Ausfallgebühr zu erheben, welche sich nach Art und Dauer des geplanten Termins richtet und in der Regel 

zwischen 25 € und 120 € beträgt.  

Rechtsgrundlage: 

Bei einer Terminvereinbarung kommt ein Behandlungsvertrag zustande. Erscheint der Patient nicht und sagt den 

Termin nicht rechtszeitig ab, kann die Praxis gemäß §615 BGB ein Ausfallhonorar verlangen, da die gebuchte Zeit 

für andere Patientinnen und Patienten blockiert war.  

  


